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1. EINLEITUNG 
 
1.1. Hintergrund 
In dieser Mitteilung wird die überarbeitete Politik der Kommission im Bereich staatlicher 
Beihilfen in Form von Garantien (der im Folgenden verwendete Ausdruck „Garantien“ 
umfasst auch Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften) dargelegt. Dadurch sollen sich die 
Mitgliedstaaten ein klareres Bild über die Grundsätze verschaffen können, von denen sich die 
Kommission bei der Auslegung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag und deren Anwendung auf 
staatliche Garantien leiten lassen will. Diese Grundsätze sind derzeit in der Mitteilung der 
Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen 
in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften1 niedergelegt. Aufgrund der 
Erfahrungen, die seit dem Jahr 2000 bei der Anwendung der vorgenannten Mitteilung 
gewonnen wurden, erscheint es angezeigt, die Politik der Kommission in diesem Bereich neu 
zu definieren. In diesem Zusammenhang möchte die Kommission unter anderem an ihre 
jüngste Entscheidungspraxis in mehreren Beihilfesachen2 erinnern, wonach im Falle von 
Garantieregelungen das Verlustrisiko für jede Garantie einzeln zu bewerten ist. Die 
Kommission ist im Interesse der Berechenbarkeit ihrer Entscheidungen sowie der 
Sicherstellung der Gleichbehandlung weiterhin bestrebt, ihre Politik in diesem Bereich 
möglichst transparent zu gestalten. Insbesondere möchte die Kommission den kleinen und 
mittleren Unternehmen (im Folgenden „KMU“ genannt) und den Mitgliedstaaten die 
Gewissheit geben, dass staatliche Garantien bei Erhebung bestimmter, je nach 
Bonitätseinstufung der Unternehmen unterschiedlicher Mindestentgelte (sog. Safe-Harbour-
Prämien) nicht als Beihilfe gelten. Umgekehrt könnte die Erhebung geringerer Prämien als 
Beihilfeelement gewertet werden. 
 
1.2. Garantieformen 
Garantien werden in der Regel für Kredite oder sonstige finanzielle Verpflichtungen 
übernommen, die Kreditnehmer mit Kreditgebern vereinbaren wollen. Garantien können 
einzeln oder im Rahmen von Garantieregelungen übernommen werden. 
 
Je nach Rechtsgrundlage, Art der garantierten Transaktion, Laufzeit u. ä. lassen sich jedoch 
verschiedene Formen von Garantien unterscheiden. Dazu gehören unter anderem: 

- allgemeine Garantien, d. h. Garantien für Unternehmen, im Gegensatz zu Garantien für eine 
bestimmte Transaktion, bei der es sich unter anderem um einen Kredit oder eine 
Kapitalinvestition handeln kann; 

- Garantien, die durch ein bestimmtes Instrument bereitgestellt werden, im Gegensatz zu 
Garantien, die an die Rechtsform des Unternehmens geknüpft sind; 

- unmittelbar übernommene Garantien oder Rückgarantien, die für einen Erstbürgen 
übernommen werden; 

- unbeschränkte Garantien im Gegensatz zu betraglich und/oder zeitlich begrenzten 
Garantien: Als Beihilfe in Form einer Garantie wertet die Kommission auch die günstigeren 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen in 

Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (2000/C 71/07 – ABl. C 71 vom 11.3.2000, S. 14). 
2 Siehe beispielsweise Sache C 45/98 Bürgschaftsregelungen des Landes Brandenburg von 1991 und 1994 

(Entscheidung vom 23.4.2003, ABl. L 263 vom 14.10.2003, S. 1), Sache N 512/03 Bürgschaften für den 
Schiffbau – Deutschland (Entscheidung vom 16.12.2003, ABl. C 62 vom 11.3.2004, S. 3), Sache C 28/2003 
Bürgschaftsregelung für den Schiffbau – Italien (Entscheidung vom 6.4.2005, ABl. L 244 vom 7.9.2006, S. 17). 
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Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, deren Rechtsform einen Konkurs oder andere 
Insolvenzverfahren ausschließt oder dem Unternehmen eine ausdrückliche staatliche Garantie 
oder Verlustübernahme durch den Staat verschafft. Dasselbe gilt für den Erwerb einer 
staatlichen Beteiligung an einem Unternehmen, wenn dabei anstatt der üblichen begrenzten 
Haftung eine unbegrenzte Haftung übernommen wird; 

- Garantien, die sich eindeutig aus vertraglichen Bestimmungen (beispielsweise Verträgen, 
finanziellen Unterstützungserklärungen) oder anderen Rechtsquellen ergeben, im Gegensatz 
zu Garantien, die sich weniger deutlich erkennen lassen (beispielsweise Begleitschreiben, 
mündliche Zusagen usw.), wobei der Umfang der Absicherung durch diese Garantien 
möglicherweise unterschiedlich ist. 
Insbesondere im letztgenannten Fall sind die Garantien aufgrund des Fehlens angemessener 
rechtlicher oder buchhalterischer Aufzeichnungen nur sehr schwer rückverfolgbar. Dies gilt 
sowohl im Hinblick auf den Begünstigten als auch auf den Staat bzw. die öffentliche 
Einrichtung als Garanten und damit im Hinblick auf die Dritten zur Verfügung stehenden 
Informationen. 
 
 
1.3. Gliederung und Anwendungsbereich der Mitteilung 
 
Für die Zwecke dieser Mitteilung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
- „Garantieregelung“: ein Instrument, das ohne weitere Durchführungsmaßnahmen 
ermöglicht, Garantien für Unternehmen zu übernehmen, sofern bestimmte Voraussetzungen 
im Hinblick auf die Laufzeit und die Höhe der Garantie, die zugrunde liegende Transaktion 
und die Art oder die Größe des Unternehmens (zum Beispiel KMU) erfüllt sind;  

- „Einzelgarantie“: Garantie für ein Unternehmen, die nicht auf der Grundlage einer 
Garantieregelung übernommen wird. 

 
Die Abschnitte 3 und 4 dieser Mitteilung gelten unmittelbar für Garantien, die sich auf eine 
bestimmte finanzielle Transaktion wie einen Kredit beziehen. Solche Garantien kommen 
häufig vor und lassen sich in der Regel quantifizieren, so dass die Kommission ihre 
beihilferechtliche Einstufung für besonders wichtig hält. 
 
Da es sich bei der garantierten Transaktion in den meisten Fällen um einen Kredit handelt, 
wird im Folgenden in dieser Mitteilung auf den „Kreditnehmer“ als Hauptbegünstigten der 
Garantie und auf den „Kreditgeber“ als die Instanz verwiesen, deren Risiko sich durch die 
staatliche Garantie verringert. Durch die Verwendung dieser beiden Begriffe soll auch der 
Grundgedanke dieser Mitteilung leichter verständlich gemacht werden, da allgemein bekannt 
ist, wie ein Kredit im Wesentlichen funktioniert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
Abschnitte 3 und 4 nur für Kreditgarantien gelten. Sie finden vielmehr auf alle Garantien 
Anwendung, bei denen es zu einer ähnlichen Risikoübertragung kommt, wie beispielsweise 
im Falle einer Kapitalinvestition, sofern das maßgebliche Risikoprofil (ggf. einschließlich 
einer mangelnden Besicherung) berücksichtigt wird. 
 
Diese Mitteilung gilt für alle Wirtschaftszweige einschließlich Landwirtschaft, Fischerei und 
Verkehr unbeschadet der besonderen Vorschriften, die für Garantien in den einzelnen 
Wirtschaftszweigen bestehen. 
Diese Mitteilung gilt nicht für Exportkreditgarantien. 
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1.4. Sonstige Garantieformen 
Beinhalten bestimmte Garantieformen (siehe Nummer 1.2) eine Risikoübertragung auf den 
Garanten und weisen sie eine oder mehrere der unter Nummer 1.3 aufgeführten Eigenschaften 
nicht auf (wie beispielsweise Versicherungsbürgschaften), so muss eine Einzelfallprüfung 
durchgeführt werden, bei der soweit notwendig die maßgeblichen Abschnitte dieser 
Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung dargelegten Methoden Anwendung finden. 
 
1.5. Neutralität 
Diese Mitteilung gilt unbeschadet des Artikels 295 EG-Vertrag und lässt somit die 
Eigentumsordnung in den Mitgliedstaaten unberührt. Die Kommission verhält sich neutral 
gegenüber öffentlichem oder privatem Eigentum. 
Insbesondere reicht die bloße Tatsache, dass sich ein Unternehmen weitgehend im Eigentum 
der öffentlichen Hand befindet, nicht aus, um auf das Vorliegen einer staatlichen Garantie 
schließen zu können, sofern explizite oder implizite Garantieelemente fehlen. 
 
2. ANWENDBARKEIT VON ARTIKEL 87 ABSATZ 1 EG-VERTRAG 
 
2.1. Allgemeine Erwägungen 
Gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen. 
 
Diese allgemeinen Kriterien gelten auch für Garantien. Wie andere Formen von 
Unterstützung können auch Garantien, die unmittelbar vom Staat (nämlich von 
gesamtstaatlichen, regionalen oder kommunalen Behörden) übernommen werden, sowie 
Garantien, die von anderen staatlich kontrollierten Einrichtungen wie beispielsweise 
Unternehmen mit staatlichen Mitteln gewährt werden und öffentlichen Behörden zugerechnet 
werden können3, staatliche Beihilfen darstellen. 
 
Im Interesse einer zweifelsfreien Auslegung sollte der Begriff „staatliche Mittel“ im 
Zusammenhang mit staatlichen Garantien präzisiert werden. Eine staatliche Garantie bietet 
den Vorteil, dass das Risiko, auf das sich die Garantie bezieht, vom Staat getragen wird. 
Diese Risikoträgerfunktion sollte normalerweise durch eine angemessene Prämie vergütet 
werden. Verzichtet der Staat ganz oder teilweise auf eine solche Prämie, so ist dies ein Vorteil 
für das Unternehmen und ein Verlust staatlicher Ressourcen. Selbst wenn im Rahmen einer 
Garantie keinerlei Zahlungen des Staates erfolgen, kann also trotzdem eine staatliche Beihilfe 
im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag vorliegen. Die Beihilfe wird bei Übernahme 
der Garantie gewährt und nicht erst dann, wenn die Garantie in Anspruch genommen wird 
oder aufgrund der Garantie Zahlungen erfolgen. Ob eine Garantie eine staatliche Beihilfe 
darstellt und, falls dies der Fall ist, auf welchen Betrag sie sich beläuft, muss zum Zeitpunkt 
der Übernahme der Garantie beurteilt werden. 
 

                                                 
3 Siehe Rechtssache C-482/99, Frankreich/Kommission (Stardust), Slg. 2002, I-4397. 



 

 

DE 5 DE 
 

 

In diesem Zusammenhang möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die 
beihilferechtliche Würdigung nichts über die Vereinbarkeit einer bestimmten Maßnahme mit 
anderen Bestimmungen des EG-Vertrags aussagt. 

2.2. Beihilfe für den Kreditnehmer 
Beihilfebegünstigter ist in der Regel der Kreditnehmer. Wie unter Nummer 2.1 dargelegt, 
sollte die Risikoträgerfunktion normalerweise durch eine angemessene Prämie vergütet 
werden. Muss der Kreditnehmer keine Prämie oder nur eine niedrige Prämie zahlen, so wird 
ihm ein Vorteil verschafft. Im Vergleich zu einem Szenario ohne Garantie versetzt ihn die 
staatliche Garantie in die Lage, Gelder zu günstigeren finanziellen Konditionen aufzunehmen, 
als sie normalerweise auf den Finanzmärkten verfügbar sind. Üblicherweise erhält der 
Kreditnehmer aufgrund der staatlichen Garantie einen niedrigeren Zinssatz, und/oder er 
braucht weniger Sicherheiten zu leisten. In einigen Fällen würde der Kreditnehmer ohne eine 
staatliche Garantie überhaupt kein kreditwilliges Finanzinstitut finden. Staatliche Garantien 
können somit den Aufbau neuer Unternehmen erleichtern und bestimmte Unternehmen in die 
Lage versetzen, Gelder aufzunehmen, um ihren Geschäftsbereich auszuweiten. Ebenso 
können sie einem mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontierten Unternehmen helfen, weiter im 
Geschäft zu bleiben, anstatt umstrukturiert oder aufgelöst zu werden, wodurch 
möglicherweise der Wettbewerb verzerrt wird. 
 

2.3. Beihilfe für den Kreditgeber 
2.3.1. Auch wenn die Beihilfe für gewöhnlich den Kreditnehmer begünstigt, ist nicht 
auszuschließen, dass sie unter bestimmten Umständen auch unmittelbar dem Kreditgeber 
zugute kommt. Insbesondere wenn beispielsweise für einen bereits gewährten Kredit oder 
eine sonstige bereits eingegangene finanzielle Verpflichtung im Nachhinein eine staatliche 
Garantie übernommen wird, ohne dass die Konditionen des Kredits oder der finanziellen 
Verpflichtung entsprechend angepasst werden, oder wenn ein garantierter Kredit dazu benutzt 
wird, um einen anderen, nicht garantierten Kredit an dasselbe Kreditinstitut zurückzuzahlen, 
kann die Garantie auch eine Beihilfe für den Kreditgeber darstellen, da die Kredite stärker 
gesichert werden. Umfasst die Garantie eine Beihilfe für den Kreditgeber, so ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei einer solchen Beihilfe grundsätzlich um eine Betriebsbeihilfe 
handeln könnte. 
 
 
2.3.2. Garantien unterscheiden sich insofern von anderen staatlichen Beihilfen wie 
Zuschüssen und Steuerbefreiungen, als der Staat bei einer Garantie auch mit dem Kreditgeber 
in ein Rechtsverhältnis tritt. Daher sind die möglichen Folgen rechtswidrig gewährter 
staatlicher Beihilfen für Dritte zu prüfen. Bei staatlichen Kreditgarantien betrifft dies 
hauptsächlich die kreditgebenden Finanzinstitute. Im Falle von Garantien für Anleihen, die 
zur Beschaffung von Kapital für Unternehmen ausgegeben werden, betrifft dies die 
Finanzinstitute, die an der Ausgabe der Anleihen beteiligt sind. Ob die Rechtswidrigkeit der 
Beihilfe das Rechtsverhältnis zwischen Staat und Dritten berührt, ist nach innerstaatlichem 
Recht zu prüfen. Nationale Gerichte müssen unter Umständen prüfen, ob innerstaatliche 
Rechtsvorschriften der Erfüllung der Garantieverträge entgegenstehen, wobei sie nach 
Auffassung der Kommission dem Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht Rechnung zu tragen 
hätten. Kreditgeber könnten dementsprechend ein Interesse daran haben, sich grundsätzlich 
zur Vorsicht zu vergewissern, dass bei der Gewährung von Garantien die Vorschriften der 
Gemeinschaft über staatliche Beihilfen beachtet werden. Der Mitgliedstaat sollte in der Lage 
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sein, eine für eine Einzelgarantie oder eine Garantieregelung von der Kommission erteilte 
Fallnummer und möglicherweise eine nicht vertrauliche Abschrift der Entscheidung der 
Kommission zusammen mit dem entsprechenden Verweis auf das Amtsblatt der 
Europäischen Union zu übermitteln. Die Kommission wird ihrerseits alles unternehmen, um 
auf transparente Weise Informationen über von ihr genehmigte Garantiefälle und -regelungen 
verfügbar zu machen. 
 
 
3. UMSTÄNDE, DIE DAS VORLIEGEN EINER BEIHILFE AUSSCHLIESSEN 

3.1. Allgemeine Erwägungen 
Verschafft eine einzelne staatliche Garantie oder eine vom Staat erlassene Garantieregelung 
einem Unternehmen keinen Vorteil, so handelt es sich nicht um eine staatliche Beihilfe. 

Der Gerichtshof hat in seiner jüngsten Rechtsprechung4 bestätigt, dass sich die Kommission 
bei der Prüfung der Frage, ob eine Garantie oder eine Garantieregelung einen Vorteil 
verschafft, auf den Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers stützen 
muss. Somit ist zu berücksichtigen, welche Möglichkeiten ein begünstigtes Unternehmen 
tatsächlich hat, sich entsprechende Finanzmittel auf dem Kapitalmarkt zu beschaffen. Eine 
staatliche Beihilfe liegt nicht vor, wenn eine neue Finanzierungsquelle zu Bedingungen 
zugänglich gemacht wird, die unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen für einen 
privaten Marktteilnehmer annehmbar wären5. 

Damit leichter beurteilt werden kann, ob eine Maßnahme mit dem Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers im Einklang steht, führt die Kommission in 
diesem Abschnitt mehrere ausreichende Voraussetzungen dafür auf, dass keine staatliche 
Beihilfe vorliegt. Auf Einzelgarantien wird unter Nummer 3.2 eingegangen; ein 
vereinfachtes Vorgehen im Falle von KMU wird unter Nummer 3.3 dargelegt. Auf 
Garantieregelungen wird unter Nummer 3.4 eingegangen; ein vereinfachtes Vorgehen im 
Falle von KMU wird unter Nummer 3.5 dargelegt. 
 
3.2. Einzelgarantien 
Im Falle einer einzelnen staatlichen Garantie reicht es nach Auffassung der Kommission aus, 
dass die Voraussetzungen unter den Buchstaben a – d erfüllt sind, um das Vorliegen einer 
staatlichen Beihilfe auszuschließen: 
 
a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht in finanziellen Schwierigkeiten. 
Bei der Prüfung der Frage, ob sich der Kreditnehmer in finanziellen Schwierigkeiten befindet, 
wird die Definition in den Leitlinien für Umstrukturierungs- und Rettungsbeihilfen zugrunde 
gelegt6. Bei KMU, die vor weniger als drei Jahren gegründet wurden, wird für die Zwecke 
dieser Mitteilung nicht davon ausgegangen, dass sie sich in Schwierigkeiten befinden. 

                                                 
4 Siehe Rechtssache C-482/99, a.a.O. 
5 Siehe beispielsweise Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertrags 

auf Beteiligungen der öffentlichen Hand (Bulletin der Europäischen Gemeinschaften Nr. 9-1984); Gerichtshof 
der Europäischen Gemeinschaften, Verbundene Rechtssachen 296 und 318/82, Niederlande und Leeuwarder 
Papierwarenfabriek BV/Kommission, Slg. 1985, 809, Randnr. 17; Anwendung der Artikel 92 und 93 des 
EG-Vertrags sowie des Artikels 61 des EWR-Abkommens auf staatliche Beihilfen im Luftverkehr (ABl. C 350 
vom 10.12.1994, S. 5), Nummern 25 und 26. 

6 Siehe Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen 
in Schwierigkeiten (ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2). 
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b) Der Umfang der Garantie kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden. 
Dies bedeutet, dass die Garantie an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf 
einen festen Höchstbetrag beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein muss. 
 
c) Die Garantie deckt höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrages oder der sonstigen 
ausstehenden finanziellen Verpflichtung; diese Beschränkung gilt nicht für Garantien für 
Schuldtitel7. 

Ist eine finanzielle Verpflichtung vollständig durch eine staatliche Garantie gedeckt, so ist 
nach Auffassung der Kommission der Anreiz für den Kreditgeber geringer, das mit der 
Kreditvergabe verbundene Risiko ordnungsgemäß zu bewerten, abzusichern und so gering 
wie möglich zu halten und insbesondere die Bonität des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu 
prüfen. Eine entsprechende Risikobewertung wird unter Umständen mangels entsprechender 
Mittel nicht in allen Fällen vom staatlichen Garanten übernommen. Aufgrund dieses 
fehlenden Anreizes, das Risiko des Kreditausfalls so gering wie möglich zu halten, sind 
Kreditgeber unter Umständen eher dazu bereit, Kredite mit einem höheren als dem 
marktüblichen Risiko zu vergeben, was dazu führen kann, dass sich der Anteil der laufenden 
staatlichen Garantien mit hohem Risiko erhöht. 

 
Diese Beschränkung auf 80 % gilt nicht für staatliche Garantien zur Finanzierung von 
Unternehmen, deren Tätigkeit sich auf die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse8 beschränkt, mit der sie ordnungsgemäß betraut wurden, sofern die 
Garantie von der Behörde gegeben wird, die den Auftrag erteilt hat. Die Beschränkung auf 
80 % findet Anwendung, wenn das betreffende Unternehmen andere Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten 
nachgeht. 
 
Damit gewährleistet ist, dass der Kreditgeber tatsächlich einen Teil des Risikos trägt, müssen 
die beiden folgenden Aspekte berücksichtigt werden: 
 

- Wenn sich der Umfang des Kredits oder der finanziellen Verpflichtung mit der 
Zeit verringert, weil beispielsweise mit der Rückzahlung des Kredits begonnen 
wird, muss der garantierte Betrag entsprechend herabgesetzt werden, damit die 
Garantie zu keinem Zeitpunkt mehr als 80 % des ausstehenden Kreditbetrags 
oder der ausstehenden finanziellen Verpflichtung deckt. 

 

                                                 
7 Der Begriff „Schuldtitel“ ist definiert in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/109/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf 
einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 
31.12.2004, S. 38). 

8 Eine solche Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse muss den einschlägigen Vorschriften der 
Gemeinschaft entsprechen, so der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung 
von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt 
werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), oder dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als 
Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4). 
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- Verluste müssen anteilig in der gleichen Weise vom Kreditgeber und vom 
Garanten getragen werden. Ebenso müssen Netto-Verwertungserlöse (d. h. 
Erlöse abzüglich der Bearbeitungskosten), die von der Verwertung von durch 
den Kreditnehmer gestellten Sicherheiten herrühren, anteilig zur Deckung der 
Verluste des Kreditgebers und des Garanten verwendet werden (pari passu). 
Bei Garantien, bei denen etwaige Verluste zunächst dem Garanten und erst 
dann dem Kreditgeber zugewiesen werden, wird davon ausgegangen, dass sie 
ein Beihilfeelement enthalten können. 

 
Sofern ein Mitgliedstaat bei einer Garantie den Schwellenwert von 80 % überschreiten will 
und geltend macht, dass es sich nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, sollte er seinen 
Standpunkt beispielsweise anhand der Vereinbarungen für die gesamte Transaktion 
ordnungsgemäß begründen und die Garantie bei der Kommission anmelden, damit 
ordnungsgemäß geprüft werden kann, ob der Tatbestand einer staatlichen Beihilfe erfüllt ist. 
 
d) Für die Garantie wird ein marktübliches Entgelt gezahlt. 
Wie unter Nummer 2.1 dargelegt, sollte die Risikoträgerfunktion normalerweise durch eine 
angemessene Prämie für den garantierten bzw. rückgarantierten Betrag vergütet werden. Wird 
für die Garantie ein Entgelt gezahlt, das mindestens der entsprechenden, als 
Vergleichsmaßstab dienenden Garantieprämie auf den Finanzmärkten entspricht, so umfasst 
die Garantie keine staatliche Beihilfe. 
 
Lässt sich auf den Finanzmärkten keine entsprechende Garantieprämie als Vergleichsmaßstab 
finden, so sind die gesamten Finanzierungskosten des garantierten Kredits einschließlich der 
Kreditzinsen und der Garantieprämie mit dem marktüblichen Entgelt für einen vergleichbaren 
nicht garantierten Kredit zu vergleichen. 
 
Zur Ermittlung des entsprechenden marktüblichen Entgelts ist in beiden Fällen den 
Merkmalen der Garantie und des Kredits Rechnung zu tragen. Dazu gehören der Betrag und 
die Laufzeit der Transaktion, die vom Kreditnehmer geleistete Sicherheit und andere sich auf 
die Bewertung der Einbringungsquote auswirkende Aspekte, die Ausfallwahrscheinlichkeit 
aufgrund der finanziellen Lage des Kreditnehmers, der Geschäftsbereich des Kreditnehmers, 
Prognosen und andere wirtschaftliche Faktoren. Diese Analyse sollte es ermöglichen, den 
Kreditnehmer in eine bestimmte Risikoklasse einzuordnen. Diese Klassifizierung kann von 
einer international anerkannten Rating-Agentur bereitgestellt werden oder gegebenenfalls 
anhand interner Ratings der kreditgebenden Bank vorgenommen werden. An dieser Stelle 
möchte die Kommission auf den Zusammenhang zwischen Rating und Ausfallquote 
hinweisen, den internationale Finanzinstitutionen herstellen, deren Arbeiten auch öffentlich 
zugänglich sind9. Zur Prüfung der Frage, ob die Prämie marktkonform ist, kann der 
Mitgliedstaat die Entgelte, die ähnlich eingestufte Unternehmen auf dem Markt zahlen, zum 
Vergleich heranziehen. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Wie Tabelle 1 mit den Kreditratings von Rating-Agenturen in dem Arbeitspapier Nr. 207 der Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich, abrufbar unter: http://www.bis.org/publ/work207.pdf. 
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Die Kommission wird somit nicht akzeptieren, dass die Garantieprämie auf einen 
einheitlichen Prozentsatz festgesetzt wird, von dem geltend gemacht wird, dass er einem 
allgemeinen Branchenstandard entspricht. 
 
 
3.3. Bewertung von Einzelgarantien für KMU 
 
Handelt es sich bei dem Kreditnehmer um ein KMU10, so kann die Kommission abweichend 
von Nummer 3.2 Buchstabe d eine vereinfachte Methode zur Prüfung der Frage akzeptieren, 
ob eine Kreditgarantie eine Beihilfe beinhaltet. Sind alle Voraussetzungen nach Nummer 3.2 
Buchstaben a bis c erfüllt, so wird davon ausgegangen, dass es sich bei einer staatlichen 
Garantie nicht um eine staatliche Beihilfe handelt, wenn die folgenden jährlichen 
Mindestprämien („Safe-Harbour-Prämien“11), die von der Bonitätseinstufung des 
Kreditnehmers abhängig sind12, auf den vom Staat tatsächlich garantierten Betrag angewandt 
werden: 

                                                 
10 Als „KMU“ gelten kleine und mittlere Unternehmen im Sinne des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 364/2004 

der Kommission (ABl. L 63 vom 28.2.2004, S. 22) zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der 
Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche 
Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33) bzw. im Sinne jeder 
Verordnung, die diese Verordnung ersetzen sollte. 

11 Diese Safe-Harbour-Prämien werden im Einklang mit den Darlehensmargen für Unternehmen mit ähnlichem 
Rating ermittelt, die in der am 12. Dezember 2007 angenommenen Mitteilung der Kommission über die 
Änderung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) 
festgesetzt wurden. Auf der Grundlage der von der Kommission in Auftrag gegebenen einschlägigen Studie 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf — siehe S. 23 und S. 156-159 
der Studie) wurde einer generellen Senkung um 20 Basispunkte Rechnung getragen. Diese Senkung entspricht 
dem Margenunterschied zwischen einem Darlehen und einer Garantie im Falle eines vergleichbaren Risikos, so 
dass den darlehensspezifischen Zusatzkosten Rechnung getragen wird. 

12 Die Tabelle bezieht sich auf die Ratingstufen von Standard and Poor’s, Fitch und Moody’s, auf die sich der 
Bankensektor bei der Zuordnung seines eigenen Ratingsystems, wie unter Nummer 3.2 Buchstabe d beschrieben, 
am häufigsten stützt. Ratings brauchen jedoch nicht von diesen speziellen Rating-Agenturen eingeholt zu 
werden – nationale Ratingsysteme und von Banken zur Feststellung von Ausfallquoten verwendete 
Ratingsysteme können ebenfalls akzeptiert werden, sofern sie die Ausfallwahrscheinlichkeit über ein Jahr 
angeben, da die Rating-Agenturen diesen Wert zur Einstufung von Unternehmen verwenden; andere Systeme 
sollten eine ähnliche Bewertung unter Zugrundelegung dieses Schlüssels gewährleisten. 
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Bonität Standard 
and 

Poor’s 

Fitch Moody’s Jährliche 
Safe-

Harbour-
Prämie 

Höchste Bonität AAA AAA Aaa 0,4 % 
AA + AA + Aa 1  
AA AA Aa 2 0,4 % 

Sehr starke 
Fähigkeit zur 
Erfüllung von 

Zahlungsverbind-
lichkeiten 

AA – AA – Aa 3  

A + A + A 1  
A A A 2 0,55 % 

Starke Fähigkeit 
zur Erfüllung von 
Zahlungsverbind-

lichkeiten A – A – A 3  

BBB + BBB + Baa 1  
BBB BBB Baa 2 0,8 %  

Angemessene 
Fähigkeit zur 
Erfüllung von 

Zahlungsverbind-
lichkeiten 

BBB – BBB – Baa 3  

BB + BB + Ba 1 
BB BB Ba 2 

 
2,0 % 

Bonität kann von 
nachtteiligen 

Entwicklungen 
beeinflusst werden BB – BB – Ba 3 

B + B + B 1 
 

3,8 % 

B B B 2 
Bonität wird 

wahrscheinlich 
durch nachtteilige 

Entwicklungen 
beeinflusst 

B – B – B 3 
 

6,3 % 

CCC + CCC + Caa 1 
CCC CCC Caa 2 

CCC – CCC – Caa 3 
CC CC  

Bonität hängt von 
anhaltend 
günstigen 

Bedingungen ab 

 C  

Keine 
jährliche 

Safe-
Harbour-
Prämie 
möglich 

SD DDD Ca 
D DD C 

In oder nahe 
Zahlungsverzug 

 D  

Keine 
jährliche 

Safe-
Harbour-
Prämie 
möglich 

 
 
Die Safe-Harbour-Prämien beziehen sich auf den zu Beginn eines jeden Jahres vom Staat 
tatsächlich garantierten bzw. rückgarantierten Betrag. Sie sind als Mindestprämien zu 
verstehen, die Unternehmen, deren Kreditratings mindestens den in der Tabelle angegebenen 
Bonitätsstufen entsprechen, in Rechnung zu stellen sind13. 
 
Wird eine einzige Abschlussprämie gezahlt, so wird davon ausgegangen, dass die 
Kreditgarantie keine Beihilfe beinhaltet, wenn diese Prämie mindestens dem Gegenwartswert 

                                                 
13 Einem Unternehmen, dem eine Bank ein Kreditrating von BBB-/Baa 3 zuordnet, ist beispielsweise eine jährliche 

Garantieprämie in Höhe von mindestens 0,8 %, bezogen auf den zu Beginn jeden Jahres vom Staat tatsächlich 
garantierten Betrag, in Rechnung zu stellen. 
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der künftigen Garantieprämien, wie oben angegeben, entspricht, wobei der entsprechende 
Referenzsatz als Abzinsungssatz zugrunde gelegt wird14. 
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, kann diese vereinfachte Methode nicht bei Unternehmen 
angewandt werden, deren Bonität mit CCC/Caa oder schlechter eingestuft ist. 
 
Für KMU, die keine Bonitätsgeschichte und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating 
haben, wie bestimmte Projektgesellschaften oder Start-up-Unternehmen, wird die Safe-
Harbour-Prämie auf 3,8 % festgesetzt, wobei diese Prämie niemals niedriger sein darf als 
diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre. 
 
Die genannten Margen können von Zeit zu Zeit geändert werden, um der Marktsituation 
Rechnung zu tragen. 
 
 
3.4. Garantieregelungen 
Nach Auffassung der Kommission stellt eine staatliche Garantieregelung keine staatliche 
Beihilfe dar, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
a) Die Regelung gilt nicht für Kreditnehmer, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden 
(Näheres siehe Nummer 3.2 Buchstabe a). 
 
b) Der Umfang der Garantien kann zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden. Dies 
bedeutet, dass die Garantien an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf einen 
festen Höchstbetrag beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein müssen. 
 
c) Die Garantien decken höchstens 80 % des ausstehenden Kreditbetrags oder der sonstigen 
ausstehenden finanziellen Verpflichtung (Einzelheiten und Ausnahmen siehe Nummer 3.2 
Buchstabe c). 
 
d) Der Regelung liegt eine realistische Risikobewertung zugrunde, so dass sie sich aufgrund 
der von den Begünstigten gezahlten Prämien aller Wahrscheinlichkeit nach finanziell selbst 
trägt. Die Tatsache, dass eine Regelung sich finanziell selbst trägt, und die angemessene 
Risikoorientierung sind für die Kommission Hinweise dafür, dass die nach der Regelung zu 
entrichtenden Garantieprämien marktkonform sind. 
Dies bedeutet, dass bei jeder neuen Garantie eine Risikobewertung anhand aller maßgeblichen 
Faktoren (Bonität des Kreditnehmers, Sicherheiten, Laufzeit der Garantie usw.) 
vorgenommen werden muss. Aufgrund dieser Risikobewertung müssen Risikoklassen 
festgelegt werden, die Garantie muss einer der Risikoklassen15 zugeordnet werden, und für 
den garantierten bzw. rückgarantierten Betrag ist die entsprechende Garantieprämie in 
Rechnung zu stellen. 
 
e) Damit fortlaufend ordnungsgemäß beurteilt werden kann, ob sich die Regelung finanziell 
selbst trägt, muss mindestens einmal jährlich anhand der tatsächlichen Ausfallquote der 
Regelung über einen aus wirtschaftlicher Sicht angemessenen Zeitraum überprüft werden, ob 

                                                 
14 Siehe vorgenannte Mitteilung über die Referenz- und die Abzinsungssätze, in der es heißt: „Der Referenzsatz ist 

auch als Abzinsungssatz für die Berechnung von Gegenwartswerten zu verwenden. Dazu wird grundsätzlich der 
Basissatz zuzüglich einer festen Marge von 100 Basispunkten verwendet.“  

15 Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 12. 
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die Höhe der Prämien angemessen ist; besteht die Gefahr, dass sich die Regelung finanziell 
nicht mehr selbst trägt, sind die Prämien entsprechend anzupassen. Diese Anpassung kann 
alle bereits übernommenen und künftigen Garantien oder nur künftige Garantien betreffen. 
 
f) Um als marktkonform zu gelten, müssen die Prämien die mit der Gewährung der Garantie 
verbundenen normalen Risiken, die Verwaltungskosten und die jährliche Vergütung eines 
angemessenen Kapitalbetrags abdecken, selbst wenn dieses Kapital gar nicht oder nur 
teilweise hinterlegt wird. 
Die Verwaltungskosten sollten mindestens die Kosten für die anfängliche Risikobewertung 
sowie für die Risikoüberwachung und das Risikomanagement umfassen, die mit der 
Übernahme und der Verwaltung der Garantie verbunden sind. 
Zur Vergütung des Kapitalbetrags merkt die Kommission an, dass Garanten üblicherweise 
Eigenkapitalvorschriften unterliegen und im Einklang mit diesen Vorschriften Eigenkapital 
hinterlegen müssen, damit sie im Falle von Schwankungen bei den jährlichen 
garantiebedingten Verlusten nicht zahlungsunfähig werden. Für staatliche Garantieregelungen 
gelten diese Vorschriften in der Regel nicht, so dass entsprechende Rücklagen entfallen. Mit 
anderen Worten wird immer dann, wenn die garantiebedingten Verluste die 
Prämieneinnahmen übersteigen, das Defizit einfach aus dem Staatshaushalt gedeckt. Durch 
diese staatliche Gewährleistung für die Regelung sind die Bedingungen günstiger als für einen 
normalen Garanten. Damit diese Ungleichheit vermieden und der Staat eine Vergütung für 
das von ihm übernommene Risiko erhält, müssen die Garantieprämien nach Auffassung der 
Kommission die Vergütung eines angemessenen Kapitalbetrags umfassen. 
 
Nach Auffassung der Kommission muss sich dieser Kapitalbetrag auf 8 %16 der ausstehenden 
Garantien belaufen. Bei Garantien für Unternehmen mit einem Rating von AAA/AA- 
(Aaa/Aa3) kann das zu vergütende Kapital auf 2 % der ausstehenden Garantien herabgesetzt 
werden. Bei Garantien für Unternehmen mit einem Rating von A+/A- (A1/A3) kann das zu 
vergütende Kapital auf 4 % der ausstehenden Garantien herabgesetzt werden.  
Die normale Vergütung dieses Kapitals umfasst 1) eine Risikoprämie zuzüglich 
möglicherweise 2) des risikofreien Zinssatzes: 
 
 1) Die Risikoprämie ist dem Staat in allen Fällen für den angemessenen Kapitalbetrag 
zu zahlen. Die Kommission ist aufgrund ihrer Erfahrungen der Auffassung, dass sich eine 
übliche Risikoprämie für Eigenkapital auf mindestens 400 Basispunkte beläuft17; diese 
Risikoprämie sollte in der den Begünstigten in Rechnung gestellten Garantieprämie enthalten 
sein. 
 
 2) Wenn das Kapital – wie bei den meisten staatlichen Garantieregelungen – nicht für 
die Regelung zur Verfügung gestellt wird und der Staat somit keinen Beitrag in bar leistet, 

                                                 
16 Entsprechend den Bestimmungen über den Cooke-Koeffizienten und im Einklang mit Artikel 75 und Anhang VI 

(Nummer 41 f.) der Richtlinie 2006/48/EG vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Kreditinstitute (Neufassung) (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1). 

17 Bei einer Garantie in Höhe von 100 für ein Unternehmen mit einem Rating von BBB ergeben sich somit 
notwendige Rücklagen in Höhe von 8. Bei Anwendung von 400 Basispunkten (oder 4 %) auf diesen Betrag 
ergeben sich jährliche Kapitalkosten von 8 % x 4 % = 0,32 % des garantierten Betrages, die sich entsprechend 
auf den Preis der Garantie auswirken. Beläuft sich beispielsweise die im Rahmen der Regelung für das 
Unternehmen zugrundegelegte 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit auf 0,35 % und werden die jährlichen 
Verwaltungskosten auf 0,1 % veranschlagt, so beläuft sich der Preis der Garantie, bei dem davon ausgegangen 
wird, dass keine Beihilfe vorliegt, auf 0,77 % pro Jahr. 
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muss der risikofreie Zinssatz nicht berücksichtigt werden. Wenn das betreffende Kapital 
dagegen tatsächlich vom Staat zur Verfügung gestellt wird, muss der Staat Kreditzinsen 
zahlen, und diese Barmittel kommen der Regelung – möglicherweise durch Investition – 
zugute. Daher muss dem Staat für den bereitgestellten Betrag auch der risikofreie Zinssatz 
gezahlt werden; allerdings sollte dieses Entgelt zu Lasten der im Rahmen der Regelung 
erzielten Einnahmen gehen und muss sich nicht zwangsläufig in den Garantieprämien 
niederschlagen18. Nach Auffassung der Kommission kann der als übliche Kapitalrendite 
zugrunde gelegte Ertrag einer zehnjährigen Staatsanleihe als angemessene Ersatzgröße für 
den risikofreien Zinssatz verwendet werden. 
 
g) Im Interesse der Transparenz muss in der Regelung festgelegt sein, unter welchen 
Bedingungen künftige Garantien übernommen werden; dazu gehören Bestimmungen über die 
Förderfähigkeit von Unternehmen nach Maßgabe ihrer Bonität sowie gegebenenfalls ihres 
Geschäftsbereichs und ihrer Größe sowie über Höchstbetrag und Laufzeit der Garantien. 
 
 
3.5. Bewertung von Garantieregelungen für KMU 
 
Damit der besonderen Lage von KMU Rechnung getragen und insbesondere durch den 
Rückgriff auf Garantieregelungen deren Zugang zu Finanzierungsquellen verbessert wird, 
stehen speziell für KMU zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Anwendung der Safe-Harbour-Prämien, wie sie für Einzelgarantien für KMU 

festgelegt sind; 
- Bewertung der Garantieregelungen als solche, so dass eine Einheitsprämie angewandt 

werden kann und sich eine individuelle Risikoeinstufung der begünstigen KMU 
erübrigt. 

 
Beide Möglichkeiten können unter den folgenden Voraussetzungen genutzt werden: 
 

Anwendung von Safe-Harbour-Prämien bei Garantieregelungen für KMU 
Im Einklang mit dem vorgeschlagenen vereinfachten Vorgehen bei Einzelgarantien kann auch 
bei Garantieregelungen für KMU a priori davon ausgegangen werden, dass sie sich finanziell 
selbst tragen und keine staatliche Beihilfe darstellen, wenn die unter Nummer 3.3 
aufgeführten, nach Maßgabe der Bonität der Unternehmen festgesetzten Safe-Harbour-
Prämien angewandt werden19. Darüber hinaus müssen auch die Voraussetzungen nach 
Nummer 3.4 Buchstaben a bis c und g erfüllt sein. Die Voraussetzungen nach Nummer 3.4 
Buchstaben d bis f gelten aufgrund der Anwendung der unter Nummer 3.3 aufgeführten 
jährlichen Mindestprämien als erfüllt. 
 

                                                 
18 Sofern der risikofreie Satz 5 % beträgt, belaufen sich die jährlichen Kosten der Rücklagen für dieselbe Garantie 

von 100 mit erforderlichen Rücklagen von 8 auf 8 % x (4 %+5 %) = 0,72 % des garantierten Betrags. Unter 
denselben Annahmen (Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,35 % und Verwaltungskosten von 0,1 %) würde sich der 
Preis der Garantie auf 0,77 % pro Jahr belaufen, und an den Staat sollte ein zusätzliches, zu Lasten der Regelung 
gehendes Entgelt von 0,4 % gezahlt werden. 

19 Dieses schließt die Bestimmung ein, dass diese Safe-Harbour-Prämie für KMU, die keine Bonitätsgeschichte 
und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, auf 3,8 % festgesetzt wird, wobei diese Prämie 
niemals niedriger sein darf als diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre. 
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Anwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU 
Die Kommission ist sich bewusst, dass eine Risikobewertung jedes einzelnen Kreditnehmers 
kostspielig und möglicherweise nicht angemessen ist, wenn die Regelung eine Vielzahl von 
Kleinkrediten betrifft, für die sie als Instrument des Risikopoolings dient. 
 
Sofern sich eine Regelung nur auf Garantien für KMU bezieht, bei denen der garantierte 
Betrag 2,5 Mio. EUR pro Unternehmen im Rahmen der betreffenden Regelung nicht 
überschreitet, kann die Kommission abweichend von Nummer 3.4 Buchstabe d eine 
einheitliche Garantieprämie für alle Kreditnehmer akzeptieren. Jedoch kann nur dann davon 
ausgegangen werden, dass die im Rahmen einer solchen Regelung übernommenen Garantien 
keine staatlichen Beihilfen darstellen, wenn sich die Regelung finanziell selbst trägt und wenn 
zugleich alle übrigen Voraussetzungen nach Nummer 3.4 Buchstaben a bis c sowie e bis g 
erfüllt sind. 
 
 
3.6. Keine automatische Qualifizierung als Beihilfe 
Sind die unter den Nummern 3.2 bis 3.5 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist die 
entsprechende Garantie oder Garantieregelung nicht automatisch als staatliche Beihilfe zu 
werten. Bestehen Zweifel, ob eine geplante Garantie oder Garantieregelung eine staatliche 
Beihilfe darstellt, so sollte sie bei der Kommission angemeldet werden. 
 
 
4. GARANTIEN MIT EINEM BEIHILFEELEMENT 
 
4.1. Allgemeine Erwägungen 
Steht eine Einzelgarantie oder eine Garantieregelung nicht mit dem Grundsatz des 
marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers im Einklang, so wird davon ausgegangen, dass 
sie eine staatliche Beihilfe beinhaltet. Daher muss das Beihilfeelement berechnet werden, um 
prüfen zu können, ob die Beihilfe aufgrund bestimmter Freistellungsbestimmungen als mit 
dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden kann. Grundsätzlich entspricht das 
Beihilfeelement der Differenz zwischen dem marktüblichen Entgelt für die einzeln oder im 
Rahmen einer Regelung gewährte Garantie und dem tatsächlich gezahlten Entgelt für diese 
Maßnahme. 
Die entsprechenden jährlichen Bar-Subventionsäquivalente sind mit Hilfe des Referenzsatzes 
auf ihren Gegenwartswert abzuzinsen und dann zu addieren, um das Gesamt-
Subventionsäquivalent zu ermitteln. 
 
Bei der Berechnung des Beihilfeelements einer Garantie trägt die Kommission den folgenden 
Aspekten besonders Rechnung: 

a) Im Falle von Einzelgarantien: Befindet sich der Kreditnehmer in finanziellen 
Schwierigkeiten? Im Falle von Garantieregelungen: Sehen die Förderkriterien der Regelung 
den Ausschluss solcher Unternehmen vor (Näheres siehe Nummer 3.2. Buchstabe a)? 

Die Kommission stellt fest, dass ein marktwirtschaftlich handelnder Garant, wenn überhaupt, 
zum Zeitpunkt der Übernahme der Garantie aufgrund des Ausfallrisikos eine hohe Prämie in 
Rechnung stellen würde; sollte das Ausfallrisiko besonders hoch sein, gibt es möglicherweise 
keine solche marktübliche Prämie, und in Ausnahmefällen kann das Beihilfeelement der 
Garantie genauso hoch sein wie die Garantiesumme. 
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b) Kann der Umfang jeder Garantie zum Zeitpunkt ihrer Übernahme ermittelt werden? 
Dies bedeutet, dass die Garantie an eine bestimmte finanzielle Transaktion geknüpft, auf 
einen festen Höchstbetrag beschränkt und von begrenzter Laufzeit sein muss. In diesem 
Zusammenhang ist die Kommission grundsätzlich der Auffassung, dass unbeschränkte 
Garantien nicht mit Artikel 87 EG-Vertrag vereinbar sind. 
 
c) Deckt die Garantie mehr als 80 % jedes ausstehenden Kreditbetrages oder jeder sonstigen 
ausstehenden finanziellen Verpflichtung (Einzelheiten und Ausnahmen siehe Nummer 3.2 
Buchstabe c)? 

Damit gewährleistet ist, dass der Kreditgeber wirklich einen Anreiz hat, das mit dem 
Kreditgeschäft verbundene Risiko ordnungsgemäß zu bewerten, abzusichern und zu 
minimieren und insbesondere die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers ordnungsgemäß zu 
prüfen, sollten nach Auffassung der Kommission mindestens 20 % des Betrags nicht staatlich 
garantiert werden20. Daher wird die Kommission Garantien oder Garantieregelungen, durch 
die eine finanzielle Transaktion zur Gänze (oder fast zur Gänze) abgedeckt wird, generell 
eingehender prüfen, sofern der Mitgliedstaat diesen Umfang der Absicherung nicht 
ordnungsgemäß begründet – beispielsweise mit der Art der Transaktion. 

 
d) Wurden die besonderen Merkmale der Garantie und des Kredits (oder der sonstigen 
finanziellen Verpflichtung) bei der Ermittlung der marktüblichen Garantieprämie 
berücksichtigt, die mit der tatsächlich gezahlten Prämie verglichen wird, um das 
Beihilfeelement zu berechnen (Näheres siehe Nummer 3.2 Buchstabe d)? 
 
4.2. Beihilfeelement von Einzelgarantien 
Im Falle einer Einzelgarantie entspricht das Bar-Subventionsäquivalent der Differenz 
zwischen dem marktüblichen Entgelt für die Garantie und dem tatsächlich gezahlten Entgelt. 
 
Werden auf dem Markt keine Garantien für die betreffende Art von Transaktionen gewährt, 
so kann kein marktübliches Entgelt für die Garantie herangezogen werden. In diesem Fall ist 
das Beihilfeelement in der gleichen Weise zu berechnen wie das Subventionsäquivalent eines 
zinsvergünstigten Darlehens, nämlich als Differenz zwischen dem marktüblichen Zinssatz, 
der für das betreffende Unternehmen ohne die Garantie gegolten hätte, und dem dank der 
staatlichen Garantie tatsächlich angewandten Zinssatz nach Abzug etwaiger 
Prämienzahlungen. Kann kein marktüblicher Zinssatz herangezogen werden und möchte der 
Mitgliedstaat den Referenzsatz als Ersatzgröße anwenden, so betont die Kommission, dass für 
die Berechnung der Beihilfeintensität einer Einzelgarantie die Mitteilung über die 
Referenzsätze21 gilt. Somit ist der Zuschlag gebührend zu berücksichtigen, um den der 
Ausgangssatz zu erhöhen ist, damit dem mit dem garantierten Geschäft verbundenen 
Risikoprofil, dem Garantienehmer und der geleisteten Sicherheit Rechnung getragen wird. 
 
 
 
 

                                                 
20 Dies gilt unter der Annahme, dass das Unternehmen dem Staat und dem Kreditinstitut die entsprechenden 

Sicherheiten bietet. 
21 Siehe vorgenannte Mitteilung. 
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4.3. Beihilfeelement von Einzelgarantien für KMU 
Im Falle von KMU kann auch die vereinfachte Bewertungsmethode nach Nummer 3.3 
angewandt werden. Sollte in einem solchen Fall die Prämie für eine bestimmte Garantie nicht 
dem Mindestsatz nach Maßgabe der Bonitätsstufe entsprechen, so wird die Differenz 
zwischen diesem Mindestsatz und der in Rechnung gestellten Prämie als Beihilfe betrachtet. 
Erstreckt sich die Garantie über mehr als ein Jahr, so werden die jährlichen Differenzbeträge 
mit Hilfe des maßgeblichen Referenzsatzes abgezinst22. 
 
Eine Abweichung von diesen Regeln kann die Kommission nur in Fällen akzeptieren, die der 
Mitgliedstaat eindeutig belegt und ordnungsgemäß begründet. Dessen ungeachtet muss auch 
in solchen Fällen ein risikogestützter Ansatz verfolgt werden. 
 
 
4.4. Beihilfeelement von Garantieregelungen 
Im Falle von Garantieregelungen entspricht das Bar-Subventionsäquivalent jeder auf der 
Grundlage der Regelung gewährten Garantie der Differenz zwischen der (gegebenenfalls) 
tatsächlich in Rechnung gestellten Prämie und der Prämie, die im Rahmen einer 
entsprechenden mit Nummer 3.4 im Einklang stehenden Regelung ohne Beihilfeelement zu 
erheben wäre. Die vorgenannten theoretischen Prämien, auf deren Grundlage das 
Beihilfeelement berechnet wird, müssen somit die normalen mit der Garantie verbundenen 
Risiken sowie die Verwaltungs- und die Kapitalkosten abdecken23. Mit dieser Methode zur 
Berechnung des Subventionsäquivalents soll sichergestellt werden, dass der ermittelte 
Gesamtbetrag der Beihilfe im Rahmen der Regelung auch mittel- und langfristig dem Kapital 
entspricht, das die Behörden zur Deckung des Defizits der Regelung einsetzen. 
 
Da bei staatlichen Garantieregelungen unter Umständen zum Zeitpunkt der Bewertung der 
Regelung noch nicht bekannt ist, wie die einzelnen Garantien ausgestaltet sein werden, ist das 
Beihilfeelement unter Bezugnahme auf die Bestimmungen der Garantieregelung zu 
beurteilen. 
 
Die Beihilfeelemente von Garantieregelungen können auch nach Methoden berechnet werden, 
die von der Kommission nach ihrer Anmeldung gemäß einer Kommissionsverordnung über 
staatliche Beihilfen wie der Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 
24. Oktober 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale 
Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten24 oder der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der 
Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/200125 
bereits genehmigt wurden, sofern in der genehmigten Methode ausdrücklich auf die Art der 
Garantie und die Art der betreffenden garantierten Transaktionen Bezug genommen wird. 

                                                 
22 Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 14. 
23 Die Berechnung lässt sich für die einzelnen Risikoklassen wie folgt zusammenfassen: Differenz zwischen a) der 

ausstehenden Garantiesumme, multipliziert mit dem Risikofaktor der Risikoklasse (unter „Risiko“ ist die 
Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit nach Einbeziehung aller Verwaltungs- und Kapitalkosten zu 
verstehen), was der marktüblichen Prämie entspricht, und b) aller Prämienzahlungen, d. h. (Garantiesumme × 
Risiko) – Prämienzahlungen. 

24 ABl. L 302 vom 1.11.2006, S. 29.  
25 ABl. L 358 vom 16.12.2006, S. 3. 
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Eine Abweichung von diesen Regeln kann die Kommission nur in Fällen akzeptieren, die der 
Mitgliedstaat eindeutig belegt und ordnungsgemäß begründet. Dessen ungeachtet muss auch 
in solchen Fällen ein risikogestützter Ansatz verfolgt werden. 
 
 
4.5. Beihilfeelement von Garantieregelungen für KMU 
 
Die beiden unter Nummer 3.5 dargelegten vereinfachten Möglichkeiten im Falle von 
Garantieregelungen für KMU können unter den folgenden Voraussetzungen auch für die 
Beihilfenberechnung genutzt werden: 
 

Anwendung von Safe-Harbour-Prämien bei Garantieregelungen für KMU 
Im Falle von KMU kann auch die vereinfachte Bewertungsmethode nach Nummer 3.5 
angewandt werden. Sollte in einem solchen Fall die Prämie für bestimmte auf der Grundlage 
der Garantieregelung übernommene Garantien nicht dem Mindestsatz nach Maßgabe der 
Bonitätsstufe entsprechen26, so wird die Differenz zwischen diesem Mindestsatz und der in 
Rechnung gestellten Prämie als Beihilfe betrachtet27. Erstreckt sich die Garantie über mehr als 
ein Jahr, so werden die jährlichen Differenzbeträge mit Hilfe des maßgeblichen 
Referenzsatzes abgezinst28. 
 

Anwendung von Einheitsprämien bei Garantieregelungen für KMU 
In Anbetracht des begrenzteren Umfangs der Wettbewerbsverzerrungen, die von staatlichen 
Beihilfen im Rahmen einer Garantieregelung für KMU verursacht werden können, kann die 
Kommission im Falle einer Beihilferegelung, die sich nur auf Garantien für KMU bezieht und 
bei der der garantierte Betrag 2,5 Mio. EUR pro Unternehmen im Rahmen der betreffenden 
Regelung nicht überschreitet, abweichend von Nummer 4.4 akzeptieren, dass die 
Beihilfeintensität der Regelung als Ganzes ermittelt wird, ohne dass jede einzelne Garantie 
oder Risikoklasse innerhalb der Regelung bewertet werden muss29. 
 
 
5. VEREINBARKEIT STAATLICHER BEIHILFEN IN FORM VON GARANTIEN MIT 
DEM GEMEINSAMEN MARKT 
 
5.1. Allgemeine Erwägungen 
Staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sind von der Kommission 
darauf zu untersuchen, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind oder nicht. Bevor 
diese Prüfung erfolgen kann, muss der Begünstigte der Beihilfe bekannt sein. 
 
                                                 

26 Dieses schließt die Bestimmung ein, dass diese Safe-Harbour-Prämie für KMU, die keine Bonitätsgeschichte 
und kein auf einem Bilanzansatz basierendes Rating haben, auf 3,8 % festgesetzt wird, wobei diese Prämie 
niemals niedriger sein darf als diejenige, die für die Muttergesellschaft(en) anwendbar wäre. 

27 Die Berechnung lässt sich für die einzelnen Risikoklassen wie folgt zusammenfassen: ausstehende 
Garantiesumme multipliziert mit der Differenz zwischen a) dem Safe-Harbour-Prämiensatz für die betreffende 
Risikoklasse und b) dem tatsächlich gezahlten Prämiensatz, d. h. Garantiesumme × (Safe-Harbour-Prämie – 
tatsächlich gezahlte Prämie). 

28 Weitere Einzelheiten siehe Fußnote 14. 
29 Diese Berechnung lässt sich unabhängig von der Risikoklasse wie folgt zusammenfassen: Differenz zwischen 

a) der ausstehenden Garantiesumme, multipliziert mit dem Risikofaktor der Regelung (unter „Risiko“ ist die 
Wahrscheinlichkeit der Zahlungsunfähigkeit nach Einbeziehung aller Verwaltungs- und Kapitalkosten zu 
verstehen) und b) aller Prämienzahlungen, d. h. (Garantiesumme × Risiko) – Prämienzahlungen. 
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5.2. Bewertung 
Ob die Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, wird von der Kommission anhand 
derselben Regeln geprüft, die sie bei andersartigen Beihilfemaßnahmen anwendet. Welche 
konkreten Kriterien bei der Prüfung der Vereinbarkeit zugrunde gelegt werden, hat die 
Kommission in Gemeinschaftsrahmen und Leitlinien zu horizontalen, regionalen und 
sektoralen Beihilfen im Einzelnen erläutert30. Bei der Prüfung werden insbesondere die 
Beihilfeintensität, die besonderen Merkmale der Begünstigten und die verfolgten Ziele 
berücksichtigt. 
 
5.3. Bedingungen 
Die Kommission wird nur solchen Garantien zustimmen, deren Inanspruchnahme an 
bestimmte vertragliche Voraussetzungen geknüpft ist, die bis zur Einleitung eines 
Insolvenzverfahrens oder eines ähnlichen Verfahrens reichen können. Die Parteien 
vereinbaren diese Voraussetzungen bei Übernahme der Garantie. Sollte der Mitgliedstaat 
beabsichtigen, die Inanspruchnahme der Garantie an andere als die ursprünglich bei 
Übernahme der Garantie vereinbarten Voraussetzungen zu knüpfen, so wird dies mit der 
Gewährung einer neuen Beihilfe gleichstellt, die gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag 
anzumelden ist. 
 
 
6. BERICHTE DER MITGLIEDSTAATEN AN DIE KOMMISSION 
 
Damit im Einklang mit den allgemeinen Verpflichtungen zur Beihilfenkontrolle31 neue 
Entwicklungen auf den Finanzmärkten verfolgt werden können und der Tatsache Rechnung 
getragen wird, dass der Wert staatlicher Garantien schwierig zu beurteilen ist und sich mit der 
Zeit ändert, ist es besonders wichtig, dass von der Kommission genehmigte staatliche 
Garantieregelungen einer fortlaufenden Überprüfung gemäß Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag 
unterzogen werden. Daher sind die Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission 
berichtspflichtig. 
 
Im Falle von Garantieregelungen mit Beihilfeelement sind die Berichte spätestens am Ende 
der Laufzeit der Garantieregelung und bei Anmeldung einer Änderung der Regelung 
vorzulegen. Die Kommission kann es jedoch im Einzelfall für angemessen erachten, häufiger 
Berichte anzufordern. 
 
Im Falle von Garantieregelungen, die gemäß Entscheidung der Kommission keine Beihilfen 
darstellen, kann die Kommission in der betreffenden Entscheidung die Vorlage solcher 
Berichte anordnen, so dass Häufigkeit und Gegenstand der Berichte auf Einzelfallgrundlage 
festgelegt werden; dies gilt insbesondere im Falle von Regelungen, für die keine verlässlichen 
Daten aus der Vergangenheit vorliegen. 
 
 

                                                 
30 Siehe „Competition law applicable to State aid in the European Community“, abrufbar im Internet unter 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/. Spezifische Beihilfevorschriften für die 
Landwirtschaft siehe: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm und für den Verkehr siehe 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm. 

31 Wie insbesondere die Bestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 
2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die 
Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1). 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
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Die Berichte müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
a) Anzahl und Höhe der übernommenen Garantien 
b) Anzahl und Höhe der am Ende des Bezugszeitraums ausstehenden Garantien 
c) Anzahl und Höhe der in Anspruch genommenen Garantien auf jährlicher 

Grundlage (einzeln aufzuführen) 
d) jährliche Einnahmen: 

1) Prämieneinnahmen 
2) Verwertungserlöse 
3) sonstige Einnahmen (z. B. Erträge aus Einlagen oder Investitionen) 

e) jährliche Kosten: 
1) Verwaltungskosten 
2) Leistungen im Zusammenhang mit in Anspruch genommenen 
Garantien 

f) jährliche Überschüsse/Verluste (Differenz zwischen Einnahmen und Kosten) 
g) akkumulierte Überschüsse/Verluste seit Inkrafttreten der Regelung32 
 

Im Falle von Einzelgarantien sind die relevanten Angaben – im Wesentlichen die Angaben 
unter den Buchstaben d bis g – in ähnlicher Weise zu übermitteln. 
 
Die Kommission weist die Mitgliedstaaten darauf hin, dass die ordnungsgemäße 
Berichterstattung zu einem späten Zeitpunkt in allen Fällen voraussetzt, dass die 
erforderlichen Daten ab Beginn der Anwendung der Regelung ordnungsgemäß gesammelt 
und auf jährlicher Grundlage zusammengefasst worden sind. 
 
Die Mitgliedstaaten werden ferner darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Kommission im 
Falle von einzeln oder auf der Grundlage von Garantieregelungen übernommenen Garantien 
ohne Beihilfeelement ungeachtet der Tatsache, dass keine Anmeldepflicht besteht, 
beispielsweise aufgrund einer Beschwerde veranlasst sehen kann zu überprüfen, dass eine 
solche Garantie/Garantieregelung tatsächlich kein Beihilfeelement enthält. In einem solchen 
Fall fordert die Kommission bei dem betreffenden Mitgliedstaat ähnliche Informationen an 
wie für die Berichte (siehe oben). 
 
Müssen im Einklang mit Berichtspflichten, die aufgrund von 
Gruppenfreistellungsverordnungen, Leitlinien oder Gemeinschaftsrahmen im Bereich 
staatlicher Beihilfen bestehen, bereits Berichte vorgelegt werden, so ersetzen diese die im 
Zusammenhang mit Garantien vorzulegenden Berichte, sofern sie die oben genannten 
Angaben enthalten.  
 
7. UMSETZUNGSMASSNAHMEN 
Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bestehenden Garantiemaßnahmen, 
soweit es um neue Garantien geht, bis zum 1.1.2010 an diese Mitteilung anzupassen. 
 

                                                 
32 Sofern die Regelung seit mehr als 10 Jahren angewandt wird, sind nur die jährlichen Verluste/Überschüsse aus 

den letzten 10 Jahren anzugeben. 
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